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c) Potsdamer Abkommen, Artikel III, §5;
d) Direktive Nr. 24 des Kontrollrats;
e) Kontrollratsgesetz Nr. 10, Artikel II, § 3 und 

Artikel III, §§ 1 und 2.

3. Das Problem und die allgemeinen Grund
sätze.

Zwecks Durchführung der in Potsdam aüfgestellten 
Grundsätze wird es für notwendig erachtet, Kriegs
verbrecher und Personen, die möglicherweise gefährlich 
werden können, in fünf Hauptgruppen einzuteilen und 
einer jeden Gruppe angemessene Strafen und Sühnemaß
nahmen festzusetzen.

Wir sind der Ansicht, daß die Gruppeneinteilung und 
die Art der Strafen und der Sühnemaßnahmen in einem 
Übereinkommen einheitlich festgesetzt werden müssen, 
ohne aber dabei das freie Ermessen, das den Zonen
befehlshabern durch das Kontrollratsgesetz Nr. 10 ein
geräumt wurde, einzuschränken.

4. Eine klare Definition der alliierten Politik hin
sichtlich Deutscher, die olfensichtlich gefährlich sind 
oder möglicherweise gefährlich werden können, ist jetzt 
erforderlich, um eine einheitliche Behandlung in den ver
schiedenen Zonen hinsichtlich dieser Personen zu gewähr
leisten.

Abschnitt II 

Artikel III 
Belastete

A. Akt ivisten.

III. Aktivist ist auch, wer nach dem 8. Mai 1945 durch 
Propaganda für den Nationalsozialismus oder Militaris
mus oder durch Erfindung fiind) Verbreitung tendenziöser
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